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Ausgangslage und Zielsetzung 

Rund ein Drittel der denkmalgeschützten Gebäude Österreichs steht im Eigentum von Pri-

vatpersonen. Private Eigentümer:innen tragen daher zu einem wesentlichen Teil die Erhal-

tung unseres baukulturellen Erbes. Stadt- und Ortszentren, aber auch zahlreiche Kultur-

landschaften sind von historischen Bauten geprägt.  

Zwei vom Bundesdenkmalamt beim WIFO in Auftrag gegebene Studien1 zeigen, dass In-

vestitionen in Denkmale zur positiven Entwicklung im Bereich des Baugewerbes, des Bau-

nebengewerbes sowie im Tourismus beitragen. Die angestoßenen Projekte sind für den 

Arbeitsmarkt wirksam, stärken die Standorte nachhaltig, vermeiden Leerstände und tra-

gen zur Lebensqualität bei. 

Investitionen in denkmalgeschützte Gebäude liegen daher mehrfach im öffentlichen Inte-

resse. Beispiele anderer europäischer Staaten, wie etwa Deutschland, zeigen, dass private 

Investitionen in denkmalgeschützte Gebäude vor allem durch steuerliche Begünstigungen 

ausgelöst werden. So bestehen in Deutschland2 neben der direkten Denkmalförderung 

auch Steuervergünstigungen für Herstellungs- und Erhaltungsaufwendungen zur Bewah-

rung des baulichen kulturellen Erbes.3 

56 Park- und Gartenanlagen wurden im Jahr 1999 durch eine eigene Verfassungsbestim-

mung in die Bundeskompetenz Denkmalschutz übertragen. Wenn diese nicht im Eigentum 

der öffentlichen Hand sind, steht ihre Unterschutzstellung jedoch unter der Voraussetzung 

der Zustimmung der privaten Eigentümer:innen, die mangels verlässlicher Fördermöglich-

keiten nur in Einzelfällen gegeben wird. 

Der Aufwand, den private Eigentümer:innen in die Erhaltung von denkmalgeschützten Ge-

bäuden oder Park- und Gartenanlagen investieren, soll daher als Sonderausgabentatbe-

stand im Einkommensteuergesetz berücksichtigt werden. 

                                                      

1Abrufbar auf der Website des Bundesdenkmalamtes: https://www.bda.gv.at/themen/aktuelles/2024-12-

11-studie-wifo-denkmale-als-standortfaktor.html 
2Vgl. z.B. die Informationes des Byerischen Landesamtes für Denkmalpflege: https://www.blfd.bayern.de/in-

formation-service/foerderung/steuer/index.html 
3 §§ 7i, 10f und 10g des deutschen Einkommensteuergesetzes 

https://www.bda.gv.at/themen/aktuelles/2024-12-11-studie-wifo-denkmale-als-standortfaktor.html
file:///C:/Users/bazil/Downloads/59_%20DNK%20Denkm%25C3%25A4ler%20in%20Privateigentum_Auflage%202018.pdf
https://www.bda.gv.at/themen/aktuelles/2024-12-11-studie-wifo-denkmale-als-standortfaktor.html
https://www.bda.gv.at/themen/aktuelles/2024-12-11-studie-wifo-denkmale-als-standortfaktor.html
https://www.blfd.bayern.de/information-service/foerderung/steuer/index.html
https://www.blfd.bayern.de/information-service/foerderung/steuer/index.html
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Rund 40.000 Gebäude stehen unter Denkmalschutz, das sind 1,8% des gesamten Gebäu-

debestandes. Davon befindet sich circa je ein Drittel in privatem, öffentlichem und kirchli-

chem Eigentum. 

Eine Studie aus dem Jahr 2019 geht von einer Investitionssumme bei Baudenkmälern von 

mindestens € 160 Mio. pro Jahr aus, die – um eine anzustrebende Sanierungsquote von 

3 % zu erreichen – auf € 480 Mio. pro Jahr zu steigern wäre. 4 

Abb. 1: Anteil der Eigentumsverhältnisse am Denkmalbestand 2020 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

4 Sanierungsbedarf bei den gesetzlichen Regelungen für Baudenkmäler, Kovar & Partners, Wien 2019, abruf-

bar: https://www.kovarpartners.com/erhoehung-der-sanierungsrate-fuer-b 

https://www.kovarpartners.com/_files/ugd/13a075_85362af651e44573ace691fdad933028.pdf
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Vorschlag 

Private Eigentümer:innen, die einen Beitrag zur Erhaltung des baukulturellen Erbes leisten, 

sollen bei Investitionen steuerlich bessergestellt werden. Eine steuerliche Berücksichtigung 

der Ausgaben für die Sanierung und Restaurierung, wäre eine deutliche Verbesserung. In 

Deutschland können derartige Ausgaben über zehn Jahre als Sonderausgabe geltend ge-

macht werden.5  

Da nicht gewerblich genutzte denkmalgeschützte Gebäude oder Park- und Gartenanlagen 

in der Regel keinen Gewinn erbringen, sollen Investitionen in die Erhaltung als Sonderaus-

gabentatbestand (§ 18 EStG) berücksichtigt werden und folgende positive Auswirkungen 

mit sich bringen: 

 Rechtssicherheit, Transparenz und Vorhersehbarkeit für Eigentümer:innen 

 Kein Förderansuchen, sondern Teil des Jahresausgleichs („Arbeitnehmerveranla-

gung) 

 Entfall bürokratischen Aufwands in der Förderadministration 

 Steigerung der Investitionen und somit positive wirtschaftliche Auswirkungen auf 

Standort und Arbeitsmarkt 

Entwurf zum „Sonderausgabentatbestand“ 

Einkommensteuergesetz 

§ 18 (1) EStG Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als Sonderaus-

gaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind:  

 (…) 

 Z 10. Aufwendungen, die für die Gebäude oder Park- und Gartenanlagen, deren Er-

haltung gemäß dem Denkmalschutzgesetz im öffentlichen Interesse gelegen ist, ge-

tätigt werden, soweit das Bundesdenkmalamt bescheinigt, dass die Arbeiten der 

denkmalgerechten Erhaltung dienen; ein Herstellungsaufwand ist gleichmäßig auf 

zehn Jahre zu verteilen. 

                                                      

5 §§ 10f und 10g dtEStG; weiterführend dazu z.B.: Denkmal im Privateigentum – Hilfe durch Steuererleichte-

rungen, Band 59 der Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 
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https://www.kovarpartners.com/_files/ugd/13a075_85362af651e44573ace691fdad933028.pdf
https://www.bda.gv.at/dam/jcr:420aaa5a-e28d-4cea-8334-ff640ebd5f6f/Denkmale%20als%20Standortfaktor_Endbericht_FINAL_bf.pdf
https://www.bda.gv.at/dam/jcr:7999ba96-16f6-4220-9c6e-2aca81a74156/Die_regionalwirtschaftlichen_Verflechtungen_der_vom_Bundesdenkmalamt_gef%C3%B6rderten_Denkmalschutzprojekte_in_%C3%96sterreich_bf.pdf
https://www.bda.gv.at/dam/jcr:7999ba96-16f6-4220-9c6e-2aca81a74156/Die_regionalwirtschaftlichen_Verflechtungen_der_vom_Bundesdenkmalamt_gef%C3%B6rderten_Denkmalschutzprojekte_in_%C3%96sterreich_bf.pdf
https://www.dnk.de/mediathek?wpdmdl=883&open=1
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Notizen 
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